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Herrn

Präsidenten des Nationalrates

Parlament

1017 Wien

Die  Abgeordneten  zum  Nationalrat  Steiner,  Kolleginnen  und  Kollegen  haben  am 

18. September 2025 unter der Nr. 3272/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Wer  zahlt  den  Flaschenpfandschwund Ihres  Ministeriums?“  gerichtet.  Diese 

Anfrage beantworte ich wie folgt:

Einleitend ist festzuhalten, dass die territorialen Verpflegseinrichtungen des Bundesheeres 

seit 1. Jänner 2025 gemäß den Vorgaben BGBl. II Nr. 283/2023 die Verpflegsversorgung 

der Soldatinnen und Soldaten mit Getränken im laufenden Friedensbetrieb, bei Übungen 

und Einsätzen, ohne Einkauf von pfandpflichtigen Produkten sicherstellt.

Zu 1, 1a und 1b:

Im Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) wurden im Zeitraum von 1. Jänner 

bis 30. Juni 2025 insgesamt 264 Red Bull Metalldosen, welche unter  das Pfandsystem für 

Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall  (EWP-System) fallen,  geliefert. 

Die genannten Getränke wurden durch die Billa AG, Abteilung Merkur Direkt, zugestellt.

Zu 1c und 2:

Keine.

Zu 1d, 1fi, 2a bis 2fi, 3a bis 3e und 3gi:

Entfällt.

Zu 1e, 1f und 3f:

Ein etwaiger „Schwund“ von nicht  retourniertem Pfandgut würde dem Ressort  zufallen. 

Jedoch  entsteht  allerdings  eine  Differenz  durch  die  unterschiedlichen  Zeiträume  der 

Abrechnung und dem laufenden Verbrauch. Dies als „Schwund“ zu bezeichnen wäre daher 
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falsch und würde zu keiner Seriösen Beantwortung führen. Ein Pfandmanagementsystem im 

Sinne der geltenden Einwegpfandverordnung ist gesetzlich für das BMLV nicht vorgesehen. 

Zu 3g:

Nein.

Zu 3:

Hiezu  verweise  ich  auf  meine  Ausführungen  in  Beantwortung  der  parlamentarischen 

Anfragen Nr. 1315/J (Nr. 1124/AB) sowie Nr. 2940/J (Nr. 2457/AB). Darüber halte ich fest, 

dass  im  BMLV  den  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  keine  Getränke  die  einem 

Pfandsystem unterliegen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Mag. Klaudia Tanner
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